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Karin Esch und Sybille Stöbe-Blossey 

Arbeitsmarkt und Kinderbetreuung –  
Anforderungen an die Neustrukturierung eines 
Dienstleistungsangebots  

1 Einleitung 

Das Thema „Kinderbetreuung“ hat Konjunktur.1 Um Frauen eine an-
gemessene Teilnahme am Erwerbsleben zu ermöglichen, wird vor allem 
in den westlichen Bundesländern ein Ausbau der Kinderbetreuung 
gefordert. Diese Absicht wird nicht ohne einen erheblichen Einsatz von 
Ressourcen zu realisieren sein. Umso wichtiger ist es, Informationen 
darüber zu ermitteln, welche Angebotsstrukturen Kinder und Eltern 
heute brauchen. Vieles deutet nämlich darauf hin, dass eine einfache 
Ausweitung von Ganztagsangeboten in ihrer bisherigen Struktur dem 
Bedarf nur teilweise entspricht:  

Der wesentliche Trend ist darin zu sehen, dass sich die Arbeitszeiten 
der Beschäftigten und damit auch ihre Anforderungen an die Kinder-
betreuung immer stärker ausdifferenzieren; die „Standard-
Arbeitswoche“ im Sinne einer Tätigkeit wochentags von morgens bis 
spätnachmittags verliert an Bedeutung. Zu verzeichnen sind sowohl 
eine Zunahme atypischer und variabler Arbeitszeiten als auch ein stei-
gender Stellenwert der Teilzeitarbeit. 

Diese Ausgangslage war Anlass für das von der Hans-Böckler-Stiftung 
geförderte und vom IAT-Forschungsschwerpunkt „Bildung und Erzie-
hung im Strukturwandel“ (BEST) durchgeführte Projekt „Bedarfsorien-
tierte Kinderbetreuung“: Im Rahmen der Studie ging es darum, den sich 
aus der Arbeitszeitentwicklung ergebenden Bedarf an Kinderbetreuung 
zu analysieren und mögliche Lösungsmodelle aufzuzeigen. Ausgewähl-
te Ergebnisse aus der Bedarfsanalyse (Teil 1) und daraus abgeleitete 
Überlegungen zur Neustrukturierung des Dienstleistungsangebots in der 
Kinderbetreuung (Teil 2) sollen im Folgenden dargestellt werden. 

                                                           
1  Zu verschiedenen Aspekten dieses Themenfeldes vgl. Esch/Mezger/Stöbe-Blossey 

2005. 
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2 Arbeitszeit und Kinderbetreuung: Ergebnisse ei-
ner Befragung 

Ausgangspunkt des Projektes war im Sommer 2003 eine repräsentative 
Telefonbefragung von Müttern mit Kindern unter 14 Jahren, die exem-
plarisch in NRW durchgeführt wurde. Hierdurch sollte festgestellt wer-
den, wie die Erwerbswünsche und Arbeitszeiten in dieser Gruppe aus-
sehen, welche Kinderbetreuungslösungen die Familien aktuell finden 
und welche diesbezüglichen Wünsche sie haben. Die Befragung erfolg-
te mit Hilfe von zufällig generierten Telefonnummern computergestützt 
anhand eines standardisierten Fragebogens und erreichte 1.232 Mütter 
mit insgesamt 1.985 Kindern. Einige zentrale Ergebnisse werden im 
folgenden Abschnitt vorgestellt. 

Erwerbstätigkeit und Erwerbswünsche  

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Mütter ist erwerbstätig 
(55,4 %), ein gutes Viertel (26,9 %) bezeichnet sich als Hausfrauen, 
13,2 % sind in Elternzeit; die übrigen sind arbeitslos oder befinden sich 
in einer Fortbildung oder Umschulung. Die überwiegende Mehrheit der 
Mütter wünscht eine Erwerbsarbeit. Gut zwei Drittel der Frauen in 
Elternzeit möchten im Anschluss daran wieder arbeiten; ein weiteres 
Fünftel gibt an, dies hänge von den Möglichkeiten ab. Auch fast die 
Hälfte der Hausfrauen würde gern arbeiten, weitere 10 % sind sich 
nicht ganz sicher. Weniger als ein Drittel der nicht erwerbstätigen Frau-
en (Elternzeit/Hausfrauen) entscheidet sich grundsätzlich gegen eine 
Erwerbstätigkeit, weil sie ihre Kinder selbst betreuen wollen. Bezogen 
auf alle Befragten entspricht dies einem Anteil von 12 %. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass fast 90 % aller Mütter und gut zwei Drittel 
der zurzeit nicht Erwerbstätigen an einer Erwerbsarbeit interessiert sind.  

Von den erwerbstätigen Müttern sind vier Fünftel teilzeitbeschäftigt. 
Alleinerziehende (13 % der Befragten) sind deutlich häufiger erwerbs-
tätig als Frauen, die mit einem Partner zusammenleben, und arbeiten 
mehr Stunden: Gut zwei Drittel der Frauen dieser Gruppe sind erwerbs-
tätig (69 %), davon wiederum arbeitet ein knappes Drittel in Vollzeit 
(32 %). 
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Tabelle 1: Wochenstundenarbeitszeit erwerbstätiger 
Mütter mit Kindern  

 Anteil an er-
werbstätigen 
Müttern insge-
samt (n=683) 

Anteil an 
Teilzeitbe-
schäftigten 
(n=546) 

Geringfügig Beschäftigte (< 15 Std.) 25,5 31,9 

Klassische Teilzeitbeschäftigte (15 - < 25 
Std.) 

39,4 49,3 

Vollzeitnahe Teilzeitbeschäftigte (25 - < 
35 Std.) 

15,1 18,9 

Vollzeitbeschäftigte (ab 35 Std.) 18,7 - 

Weiß nicht/Keine Angabe 1,3 - 

  © Stöbe-Blossey 2004 

Gut drei Viertel der erwerbstätigen Mütter sind mit ihrer aktuellen Ar-
beitszeit zufrieden. Besonders zufrieden sind die klassisch Teilzeitbe-
schäftigten (86 %). Gut ein Viertel der geringfügig Beschäftigten würde 
gern mehr arbeiten, was darauf hindeutet, dass geringfügige Beschäfti-
gung oft eine Notlösung darstellt. Ein gutes Viertel der Vollzeitbeschäf-
tigten, aber immerhin auch ein Fünftel der vollzeitnah Teilzeitbeschäf-
tigten würde gern weniger arbeiten. 

Teilzeitarbeit ist nicht Halbtagsarbeit am Vormittag 

Das traditionelle Bild „Teilzeitarbeit bedeutet fünf Tage Vormittagsar-
beit“ stimmt mit der Realität nicht überein. Bspw. arbeitet ein gutes 
Drittel der Teilzeitbeschäftigten an mindestens einem Wochentag ganz-
tags, nur ein Drittel der klassisch oder geringfügig Teilzeitbeschäftigten 
arbeitet ausschließlich vormittags. Viele zusätzliche Angebote der Kin-
derbetreuung, die in den alten Bundesländern in den letzten Jahren 
geschaffen wurden, richten sich an Teilzeitbeschäftigte, gehen aber 
vom Klischee der Vormittagstätigkeit aus. So gibt es in Kindergärten 
und Grundschulen das Angebot einer durchgehenden Betreuungszeit bis 
etwa 13.00 Uhr oder 14.00 Uhr. Diese Angebote stellen insofern einen 
großen Fortschritt dar, als der „klassische“ Kindergarten (oft bis 12:00 
Uhr) oder die Unterrichtszeiten in Grundschulen meistens nicht einmal 
eine Halbtagstätigkeit ermöglichen. 
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Für Teilzeitbeschäftigte jedoch, die nicht ausschließlich vormittags 
arbeiten, sind derartige Angebote nicht ausreichend. Oft können sie 
aber auch die auf Vollzeitbeschäftigte ausgerichteten Ganztagsangebote 
nicht nutzen: Diese Angebote gehen vielfach von einer Ganztagsnut-
zung an fünf Tagen aus und übersteigen damit den zeitlichen Bedarf 
von Teilzeitbeschäftigten mit über die Wochentage ungleich verteilter 
Arbeitszeit. Damit sind  sie in Relation zu einem Einkommen aus Teil-
zeittätigkeit unverhältnismäßig teuer. Viele teilzeitbeschäftigte Frauen 
sind gezwungen, aufgrund ihrer Arbeitszeitstrukturen entweder mehr 
Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen (und zu bezahlen), als sie 
eigentlich brauchen, oder auf die institutionelle Betreuung zu verzich-
ten. Vor allem die erste Alternative ist nicht nur für die betroffenen 
Familien, sondern auch aus der Perspektive von Staat bzw. Kommune 
unbefriedigend: Zum einen werden die (in den alten Ländern nach wie 
vor knappen) Ganztagsplätze auf diese Weise suboptimal genutzt, wäh-
rend sie bei einer stärkeren Orientierung der Nutzungszeiten am tat-
sächlichen Bedarf auf mehr Personen verteilt werden könnten. Zum 
anderen wird jeder Platz subventioniert, so dass nicht nur die jeweilige 
Familie, sondern auch die öffentliche Hand nicht genutzte Kapazitäten 
finanziert, wenn die Familie einen Vollzeitplatz in Anspruch nimmt, ihn 
aber nur an zwei oder drei Wochentagen nutzt. 

In der Fachdiskussion wird diese Problematik zunehmend anerkannt. 
Eine Befragung über den Bedarf an Schulkinderbetreuung, die das 
Sozialpädagogische Institut (SPI) im Frühjahr 2000 in fünf Kommunen 
im Rheinland durchführte, kommt zu dem Ergebnis, dass man sich von 
der Vorstellung verabschieden müsse, „dass der Bedarf im Hinblick auf 
die Aufenthaltszeiten des Kindes eine feste, täglich gleich bleibende 
Größe sei“ (Strätz 2001:93). Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) weist 
ebenfalls darauf hin, dass „bei zunehmender Flexibilisierung der Ar-
beitszeit sich diese nicht gleichmäßig nur auf den Vormittag einteilen 
lässt“ (Pelzer 1999:33). Praktisch finden betroffene Familien immer 
noch nur wenig passende Angebote, wobei die rechtlichen Spielräume 
zur Angebotsgestaltung in den einzelnen Bundesländern höchst unter-
schiedlich sind (vgl. 2.4).  
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Arbeit zu differenzierten Zeiten 

In den Ergebnissen der Befragung zeigt sich nicht nur die ungleichmä-
ßige Verteilung der Teilzeitarbeit über die Wochentage, sondern auch 
ein hoher Anteil an Arbeit außerhalb der „normalen“ Betreuungszeiten. 
Tageseinrichtungen für Kinder in den westdeutschen Flächenländern 
haben, selbst wenn sie Ganztagsbetrieb bieten, in der Regel Öffnungs-
zeiten zwischen etwa 7.30 Uhr und 17.00 Uhr. Über die Hälfte der 
erwerbstätigen Mütter arbeitet jedoch zumindest zeitweise am späten 
Nachmittag (zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr), ein Drittel am Abend 
(zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr), ein Sechstel nachts und ein gutes 
Viertel am frühen Morgen (vor 7.30 Uhr). Auch die Arbeit am Wo-
chenende ist weit verbreitet: Die Hälfte der Frauen arbeitet samstags, 
ein knappes Drittel sonntags. Besonders groß ist die Gruppe derjenigen 
Beschäftigten, die nicht jeden Tag bzw. jedes Wochenende, sondern 
teilweise von atypischen Arbeitszeiten betroffen sind. Die Wahrschein-
lichkeit, zu atypischen Zeiten zu arbeiten, wächst mit steigender Stun-
denzahl. Aber auch für Teilzeitbeschäftigte mit geringer Stundenzahl 
stellen diese Arbeitszeiten keineswegs eine Ausnahme dar. 
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Tabelle 2: Arbeit zu atypischen Tageszeiten (Anteil 
an erwerbstätigen Müttern mit Kindern un-
ter 14 Jahren in NRW in Prozent; n=683) 

 Am späten 
Nachmittag 

(zw. 16.00 u. 
19.00 Uhr) 

Am Abend 
(zw. 19.00 u. 
22.00 Uhr) 

Nachts  
(nach 22.00 

Uhr) 

Am frühen 
Morgen  

(vor 7.30 Uhr) 

Immer/ 
mehrmals 

in der 
Woche 

22,3 10,7 3,7 16,0 

Mehrmals 
im Monat/ 
seltener 

31,5 22,0 12,4 12,0 

Nie 46,0 67,1 83,6 72,0 

Keine 
Angabe 

0,3 0,3 0,3 0,0 

 100 100 100 100 

Quelle © Stöbe-Blossey 2004 

Tabelle 3: Arbeit am Wochenende (Anteil an erwerbs-
tätigen Müttern mit Kindern unter 14 Jah-
ren in NRW in Prozent; n=683) 

 Samstags Sonntags 

Jede Woche/ 
alle zwei 
Wochen 

24,7 13,0 

Alle 3-4 
Wochen/ 
seltener 

25,2 16,3 

Nie 49,9 70,6 

Keine Anga-
be 

0,1 0,1 

 100 100 

Quelle  ©Stöbe-Blossey 2004 

Nun muss die Arbeit zu atypischen Zeiten nicht zwangsläufig bedeuten, 
dass ein Bedarf an institutioneller Kinderbetreuung besteht. Daher wur-
de dieser Bedarf separat abgefragt. Dabei zeigt sich, dass sowohl er-
werbstätige als auch nicht-erwerbstätige Mütter Interesse an derartigen 



Arbeitsmarkt und Kinderbetreuung  139 

Angeboten haben – erstere wahrscheinlich, um die aktuelle Betreuungs-
situation zu verbessern oder ihre Arbeitszeit zu erweitern, letztere, um 
eine Arbeit aufnehmen zu können. Ein Angebot am späten Nachmittag 
(zwischen 16.30 und 19.00 Uhr) würde das größte Interesse finden 
(22 %), gefolgt von einer Betreuung am Samstag (15 %). Eine Betreu-
ung nachts (6 %) oder am Abend (5,0 %) würde nur von einer Minder-
heit gewünscht. Alle atypischen Betreuungszeiten werden von Alleiner-
ziehenden deutlich stärker nachgefragt. An einer Samstagsbetreuung 
hat in dieser Gruppe beispielsweise ein knappes Viertel (24 %) Interes-
se (gegenüber 14 % der mit Partner zusammenlebenden Frauen). 

Abbildung 1: Betreuungswünsche für atypische Zeiten 
(Anteil an allen Müttern mit Kindern unter 
14 Jahren in NRW in Prozent; n=1.232) 

Welche Betreuungsmöglichkeiten würden Sie gerne nutzen?

4,6

5,4

17,6

14,9

0,2 %

4,1 %

0,3 %

0 5 10 15

Wochentags nach 19.00
Uhr

Über-Nacht

Samstags

Wochentags zwischen
16.30 und 19.00 Uhr

 20 25

Würde ich die
ganze Woche
nutzen

Würde ich an
einzelnen
Tagen nutzen

Würde ich
nutzen

In den meisten Fällen werden diese Betreuungsformen nicht für die 
gesamte Woche, sondern für einzelne Wochentage gewünscht. Offen-
sichtlich ist bei der Gestaltung von Angeboten für atypische Arbeitszei-
ten eine zeitlich flexible Nutzbarkeit der Angebote besonders wichtig. 
Dies dürfte im Übrigen auch im Interesse der Kinder sein: Zwischen 
dem arbeitsmarktorientierten Bedarf der Eltern und den Wünschen der 
Kinder – sowohl im Hinblick auf zeitliche Zuwendung durch die Eltern 
als auch auf eigene Gestaltungsspielräume – besteht durchaus ein Span-
nungsverhältnis (Mierendorff/Olk 2003:446), wobei die subjektive 
Sicht der Kinder bislang in der Forschung nur selten berücksichtigt 
wird (vgl. bspw. Klenner/Pfahl 2003). Flexible Angebotsstrukturen 
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erleichtern es den Familien, Lösungen zu finden, die die Interessen aller 
Familienmitglieder berücksichtigen. 

Umfassende „Betreuungsnetzwerke“ 

Wenn erwerbstätige Frauen mit einem Partner zusammenleben, über-
nimmt dieser in 60 % der Fälle zeitweise die Betreuung, während die 
Mutter arbeitet. Sobald atypische Arbeitszeiten auftreten, spielt die 
Betreuung durch den Partner eine noch größere Rolle. Insbesondere für 
die Arbeit am Wochenende und abends ist die Betreuung durch den 
Partner offenkundig von sehr hoher Bedeutung: Wenn beispielsweise 
Mütter häufig (mindesten alle zwei Wochen) samstags bzw. sonntags 
arbeiten, ist bei 85 % bzw. 87 % der Partner an der Betreuung beteiligt; 
wird mehrmals in der Woche abends gearbeitet, liegt der Anteil bei 
84 %. So sehr es zu begrüßen ist, dass viele Väter an der Betreuung 
mitwirken, so deutlich zeigen sich hier auch zwei Probleme: Zum einen 
vermindert die arbeitsteilige Betreuungslösung die gemeinsame Famili-
enzeit – Arbeitszeiten werden so organisiert, dass für einen großen Teil 
der Zeit ein Partner genau dann zuhause ist, wenn der andere arbeitet. 
Zum anderen haben Personen ohne Partner oft kaum die Möglichkeit, 
Arbeitsplätze mit atypischen Zeiten anzunehmen.  

53 % der Kinder werden während der Arbeitszeiten ihrer Mütter auch 
durch andere Personen betreut – Großeltern, Nachbarn, Kinderfrau, 
Tagesmutter, Freunde, andere Mütter, Geschwister. Den weitaus größ-
ten Anteil haben dabei mit fast drei Vierteln der Fälle die Großeltern. 
Dies bedeutet, dass 39 % der Kinder erwerbstätiger Mütter zeitweise 
von den Großeltern betreut werden. Nicht einmal die Hälfte der Mütter 
möchte diese Betreuungslösung in jedem Fall beibehalten; diese 
Betreuungsform ist demnach vielfach eher eine Notlösung. Für die 
anderen Personengruppen (bspw. Tagemütter) gilt dies sogar in noch 
stärkerem Maße. Öffentliche Betreuungslösungen werden also tenden-
ziell vorgezogen. 
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3 Überlegungen zur Neustrukturierung des Dienst-
leistungsangebots „Kinderbetreuung“ 

Wenn es um mehr Bedarfsorientierung in der Kinderbetreuung geht, 
sind zwei Felder zu unterscheiden – zum einen die Berücksichtigung 
des über die einzelnen Wochentage unterschiedlichen Bedarfs, zum 
anderen Lösungen für atypische Arbeitszeiten. Ersteres erfordert flexib-
le Regelungen zur zeitlichen Nutzung der Betreuungsplätze und ent-
sprechend differenzierte Beitragssysteme, letzteres zusätzliche Angebo-
te. Auf der Basis eines Vergleichs von Regulierungs- und Finanzie-
rungsstrukturen sowie von Beispielen guter Praxis in verschiedenen 
Bundesländern wurde im Kontext des Projektes „Bedarfsorientierte 
Kinderbetreuung“ nach möglichen Lösungsmodellen sowie nach Rah-
menbedingungen gefragt, die bedarfsorientierte Lösungen unterstützen. 
Einige Ergebnisse sollen hier vorgestellt werden. 

Bildungsauftrag versus Arbeitsmarktorientierung? 

Im Zuge der Debatten um die PISA-Studie wird der (offiziell zwar 
schon seit langem verankerte) Bildungsauftrag der institutionellen 
Betreuung stärker betont. In den einzelnen Ländern entstehen Bil-
dungspläne und diesbezügliche Vereinbarungen mit den Trägern von 
Tageseinrichtungen. Die Umsetzung dieses Bildungsauftrages, so ist in 
der Fachdiskussion immer wieder zu hören, erfordert kontinuierliche 
Anwesenheitszeiten einer Kindergruppe; die Orientierung der Betreu-
ungszeiten am Bedarf der Eltern stehe im Widerspruch dazu. Da es 
wenig sinnvoll sein kann, arbeitmarktbezogene Anforderungen einer-
seits und pädagogische Qualität andererseits gegeneinander auszuspie-
len, gilt es nach organisatorischen Lösungen zu fragen, die beide As-
pekte miteinander verbinden. Der Lösungsweg besteht vor allem in 
einer Modularisierung von Angeboten: 

Im Kindergartenalter bedeutet dies bspw., dass es „Kernzeiten“ geben 
muss (in der Regel am Vormittag), die für alle verbindlich sind, und 
weitere Betreuungsstunden „hinzugekauft“ werden können. Im Kreis 
Alzey-Worms (Rheinland-Pfalz) beispielsweise wurde ein Modell ent-
wickelt, das – zusätzlich zum für alle geltenden Vormittagsangebot – 
die Inanspruchnahme von Über-Mittag- und Nachmittagsplätzen im 
Kindergarten alternativ an zwei, drei oder allen Wochentagen ermög-
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licht (Neuhaus 2002). Über ein Drittel der Eltern, die Ganztagsangebote 
nutzen, macht inzwischen von der Möglichkeit der Teilnutzung 
Gebrauch. Andere Kommunen in Rheinland-Pfalz übernehmen das 
Modell, und von Seiten des Landesjugendamtes wird eine Ausweitung 
befürwortet – durchaus auch mit dem Argument, dass auf diese Weise 
ein bedarfsorientiertes Angebot zu geringeren Kosten bereitgestellt 
werden kann. Vom pädagogischen Konzept her, dies zeigen Erfahrun-
gen von Einrichtungen mit flexiblen Betreuungszeiten, hat sich die 
offene Gruppenarbeit bewährt, bei der die Stammgruppen ganz oder 
teilweise aufgelöst werden und die Kinder Wahlmöglichkeiten zwi-
schen unterschiedlichen Aktivitäten haben (Becker-Textor/Textor 1997, 
Regel/Wieland 1993).  

Im Hinblick auf Kleinkinder wird zwar zu Recht darauf hingewiesen, 
dass sie Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit benötigen. Dieses Bedürf-
nis bezieht sich jedoch vor allem auf die Kontinuität der Betreuungs-
personen, nicht unbedingt der Gruppe. In jedem Falle kann diesem 
Bedürfnis auch dann Rechung getragen werde, wenn eine Betreuung 
nicht jeden Tag, sondern beispielsweise alle zwei Tage stattfindet. Eini-
ge Einrichtungen, die flexible Angebote machen, setzten eine Mindest-
betreuungszeit fest (beispielsweise 10 Stunden in der Woche), damit die 
Gewöhnung an die  Betreuungssituation gewährleistet ist. 

Für Schulkinder sind die Entwicklung von Selbstständigkeit und eigene 
Gestaltungsspielräume wichtig. In der pädagogischen Diskussion wird 
betont, dass dem wachsenden Autonomiebedürfnis der Kinder ebenso 
Rechnung getragen werden muss wie der Tatsache, dass die Freund-
schaften zwischen Schulkindern sich nicht nach dem Betreuungsbedarf 
ihrer Eltern richten – Betreuungsangebote sollten also so offen organi-
siert sein, dass die Entstehung einer Kluft zwischen betreuten und nicht-
betreuten Kindern vermieden wird (Berry/Pesch 2000, Hössl et al. 
1999, Strätz et al. 2003). Somit würde ein differenziertes Angebot an 
Kursen zu verschiedenen Interessengebieten, an kompensatorischen, 
unterrichtsergänzenden Veranstaltungen sowie an kulturellen und sport-
lichen Aktivitäten dem Bildungsauftrag sicher eher gerecht als eine 
zeitliche Einheitslösung für alle – Offenheit ist in der Schulkinder-
betreuung ein zentrales Merkmal pädagogischer Qualität.  
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Verknüpfung von Angeboten – public-private partnership als 
Lösungsstrategie 

Die Individualisierung des Betreuungsbedarfs vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Arbeitszeiten erfordert flexible und passgenaue An-
gebote. Einige Angebote (abends/nachts) sind zwar, wie die Befra-
gungsergebnisse zeigen, nur für wenige Frauen von Bedeutung – für 
diese jedoch sind sie oft eine notwendige Voraussetzung, um erwerbstä-
tig sein zu können. Dies betrifft vor allem Alleinerziehende, die nicht 
auf familiäre Unterstützungsstrukturen für atypische Zeiten zurückgrei-
fen können. 

Gerade wenn sich ein Bedarf auf kleine Gruppen konzentriert, ist eine 
Lösung über eine einfache Ausweitung der Öffnungszeiten von Betreu-
ungseinrichtungen oft nicht realisierbar. Aber auch rein private Rege-
lungen (bspw. Tagesmütter) können nur einen begrenzten Lösungsbei-
trag erbringen: Zum einen sind für viele Mütter die Preise zu hoch (und 
die Differenz zum eigenen Einkommen so niedrig, dass Arbeiten sich 
„nicht lohnt“), zum anderen gibt es Bedenken hinsichtlich der Qualität 
und Verlässlichkeit.  

Insofern ist es nahe liegend, verschiedene Angebote zu verknüpfen. Im 
Idealfall besteht eine Art Trias mit einer wohnortnahen Standardbetreu-
ung zu regulären Zeiten, Kleingruppen auf Stadtteilebene für den späten 
Nachmittag und evt. frühen Abend und einem Familienservice für indi-
viduelle Bedarfe. Es gibt inzwischen (insbesondere private) Institutio-
nen, die das Angebot in ihrer Einrichtung ergänzen durch die Vermitt-
lung von Betreuung für die Zeiten, die nur von wenigen Familien benö-
tigt und daher in Gruppen nicht abgedeckt werden (etwa für den Abend 
oder das Wochenende). Eine Möglichkeit besteht darin, dass Einrich-
tungen für diese Aufgaben Zusatzkräfte beschäftigen. Diese Zusatzkräf-
te können für Kleingruppen und für individuelle Lösungen – bei den 
Familien zuhause – eingesetzt werden. Schließlich können institutionel-
le Lösungen mit Tagespflege verknüpft werden. Bisher stehen derartige 
Modelle häufig vor dem Problem prekärer Finanzierungsstrukturen und 
rechtlicher Schwierigkeiten, etwa im Hinblick auf die Raumnutzung. 
Insofern ist darüber nachzudenken, derartige Angebote in die Regelför-
derung für Kinderbetreuung zu integrieren. Darüber hinaus müssen – 
unterschiedlich ausgeprägt je nach Bundesland – rechtliche Hemmnisse 
und Unklarheiten beseitigt werden: Tageseinrichtungen müssen das 
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Recht haben, über Zusatzangebote Einnahmen zu erzielen, Räume be-
reitzustellen und Kooperationsverträge abzuschließen. 

Angebotsentwicklung erfordert Personal- und  
Organisationsentwicklung 

Bei der Entwicklung neuer Angebotsformen müssen verstärkt die Ges-
taltung der Beschäftigungsverhältnisse des pädagogischen Personals 
und die Organisationsentwicklung in den Einrichtungen berücksichtigt 
werden. Die Schaffung von flexiblen Angeboten und Betreuung zu 
atypischen Zeiten wird nämlich weniger durch pädagogische Probleme 
behindert, sondern durch die Interessen der Einrichtungen und Träger, 
die sich durch eine Flexibilisierung zusätzlichen organisatorischen 
Anforderungen gegenüber sehen. In der Tat kann die geforderte Flexi-
bilität keine Einbahnstraße sein; wenn den Mitarbeiterinnen eine höhere 
Flexibilität im Einsatz abverlangt wird, sollten sie gleichzeitig mehr 
Souveränität bei ihrer Arbeitszeitgestaltung erhalten – im Idealfall soll-
te also eine „win-win-Situation“ unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen 
geschaffen werden.  

Solche Arbeitszeit- und Dienstplanmodelle müssen nicht nur den zeitli-
chen Betreuungsbedarf, sondern auch die Ansprüche an die pädagogi-
sche Arbeit angemessen berücksichtigen. Martin Cramer (2003) emp-
fiehlt auf der Basis von Erfahrungen aus Modellprojekten in Branden-
burg die Nutzung von Jahresarbeitszeitmodellen, die Einplanung von 
Zeiten für Elternarbeit, Vor- und Nachbereitung und strukturierte Beo-
bachtung und die Orientierung des Personaleinsatzes an den tatsächli-
chen Anwesenheitszeiten der Kinder. Auf der Grundlage dieser Eck-
punkte kann eine dezentralisierte, beteiligungsorientierte Dienstplan-
gestaltung dazu beitragen, die Anforderungen an die Einrichtung und 
die Interessen der Mitarbeiterinnen miteinander in Einklang zu bringen. 
Die Einführung solcher Modelle verlangt umfassende Organisations-
entwicklungsprozesse, die von den Trägern angestoßen werden sollten.    

Landesweite Standards – lokale Gestaltungsverantwortung 

Die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung ist eine Gestaltungsaufga-
be für die Kinder- und Jugendpolitik sowohl auf Landesebene (wo über 
die Rahmenbedingungen entschieden wird) als auch auf kommunaler 
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Ebene (wo auf der Grundlage der landesweiten Rahmenbedingungen 
die Verantwortung für die örtliche Infrastruktur liegt). Für die Jugend-
hilfeplanung stellt sich die Aufgabe, den örtlichen Bedarf kleinräumig 
zu erfassen und entsprechende Strategien zu entwickeln. Einige Kom-
munen führen  Elternbefragungen durch; systematische Verfahren stel-
len jedoch eher die Ausnahme dar (Sell 2001:19). Vor allem wird viel-
fach nur das Interesse an vorhandenen Angeboten abgefragt. Die Praxis 
zeigt, dass die meisten Eltern von sich aus gar nicht auf den Gedanken 
kommen, „unbekannte“ Angebote nachzufragen. Viele Frauen verzich-
ten von vornherein auf eine Erwerbstätigkeit, weil sie den generellen 
Mangel an Betreuungsplätzen kennen, und treten daher auch nicht als 
Nachfragerinnen in Erscheinung. Zum einen müssen daher Befragun-
gen so formuliert werden, dass Offenheit für differenzierte Bedarfe 
signalisiert wird. Zum anderen müssen auch Angebote experimentell 
geschaffen werden – Eltern tendieren dazu, neue Angebote erst dann zu 
akzeptieren, wenn erste Erfahrungen vorliegen. 

Darüber hinaus ist gerade dann, wenn man eine Verknüpfung von un-
terschiedlichen Angebotsformen (vgl. 2.2) anstrebt, ein höchst unter-
schiedliches Spektrum an Akteuren beteiligt – eine bedarfsgerechte 
Infrastruktur ist mehr als die Summe von Angeboten einzelner Anbie-
ter. Für eine Vernetzung ist eine Moderationsfunktion erforderlich, die 
im Rahmen kommunaler Strategien geleistet werden kann. Bündnisse 
für Familie können hier ein Forum bilden, an dem unterschiedliche 
Akteure beteiligt sind und ihre Ideen und Ressourcen einbringen kön-
nen; Aufgabe der Jugendhilfeplanung ist es, die erforderlichen Daten zu 
ermitteln und in den Diskussionsprozess einzuspeisen. 

Auf der Ebene der Bundesländer müssen die Rahmenbedingungen für 
die Angebotsgestaltung gesetzt werden. In den meisten Ländern sind es 
in erster Linie die Träger, die darüber entscheiden, welche Nutzungs-
flexibilität sie im Rahmen der geltenden Förderstrukturen, Personal-
standards und maximal zulässigen Betreuungszeiten ermöglichen. Die 
Änderung starrer Zeitstrukturen wird hier eher durch Traditionen als 
durch Landesrecht behindert. Dies gilt jedenfalls für die unterschiedli-
che Aufteilung der Betreuungszeiten auf die Wochentage. Die Finanzie-
rung von atypischen Zeiten hingegen ist in allen Bundesländern prob-
lematisch. 
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In Rheinland-Pfalz setzt der örtliche Jugendhilfeträger die Elternbeiträ-
ge fest und hat damit einen deutlichen Einfluss auf die Zeitgestaltung. 
Dass einige Kommunen diese Möglichkeit für bedarfsgerechte Rege-
lungen nutzen, zeigt das angesprochene Beispiel aus Alzey-Worms. 
Den geringsten Flexibilitätsspielraum bietet die Regelung in Nordrhein-
Westfalen: Für Kleinkinder sind nur Ganztagsplätze vorgesehen – auch 
wer bei einer Teilzeitbeschäftigung nur eine Betreuung von wenigen 
Stunden benötigt, muss einen Ganztagsplatz buchen (der angesichts der 
Knappheit aber für Teilzeitbeschäftigte meistens sowieso nicht zu be-
kommen ist); bei Kindergartenkindern können die Eltern zwischen 
Ganztagsplätzen und Plätzen mit geteilten Öffnungszeiten (mit Schlie-
ßung über Mittag) wählen – vorsichtige Flexibilisierungsansätze, die 
die Nutzungsmöglichkeit eines Ganztagsplatzes für zwei Wochentage 
vorsahen, wurden durch Gerichtsurteile zurückgefahren; auch für 
Schulkinder sind – ob im Hort oder in der neuen „Offenen Ganztags-
grundschule“ – nur Einheitslösungen für alle Wochentage möglich. Ein 
ähnliches Problem stellt sich – wenn auch mit völlig anderen Finanzie-
rungsstrukturen – in Berlin: Hier gibt es zwar sehr weit reichende Öff-
nungszeiten und für die Eltern eine Wahlmöglichkeit zwischen unter-
schiedlichen Stundenkontingenten, jedoch ist gesetzlich festgelegt, dass 
sich die zu bezahlende Betreuungszeit an dem Tag mit dem höchsten 
Stundenbedarf orientiert – eine Familie, die an einem Tag eine zehn-
stündige Betreuung benötigt, muss sie also für die gesamte Woche 
buchen, auch wenn für die übrigen vier Tage ein „normaler“ Kindergar-
tenplatz ausreichend wäre.  

Dezidiert auf Flexibilisierung ausgerichtet ist demgegenüber ein neues 
Finanzierungssystem, das derzeit in Bayern eingeführt wird (Diller 
2004a; Krauß 2004): Die Einrichtungen werden von Land und Kom-
munen nicht mehr nach Gruppen und nach Ganztags- oder Teilzeitplät-
zen gefördert, sondern nach den von den Eltern gebuchten Stundenzah-
len pro Kind. Eltern erhalten somit die Möglichkeit, die von ihnen be-
nötigten Stundenkontingente zu buchen und die Verteilung über die 
Wochentage mit der Einrichtung abzusprechen. Hier ist es Sache der 
Einrichtungen, darauf hinzuwirken, dass pädagogische Kriterien (wie 
etwa eine Kernzeit am Vormittag) dabei hinreichend berücksichtigt 
werden. Dieses System hängt eng mit Überlegungen zur Reform der 
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Finanzierungsstrukturen zusammen, was im abschließenden Abschnitt 
diskutiert werden soll. 

Grundlegende Reform der Finanzierungsstrukturen 

Um die Bedarfsorientierung zu verbessern, schlagen M. Kreyenfeld, C. 
K. Spieß und G. G. Wagner (2001) vor, die Eltern mit mehr Nachfra-
gemacht auszustatten, indem ihnen Gutscheine zur Verfügung gestellt 
werden: Damit könnten sie die von ihnen gewünschte Kinderbetreuung 
bedarfsorientiert „kaufen“. Die Einrichtungen, so die Erwartung, wür-
den dann ein Eigeninteresse daran entwickeln, ihre Angebote möglichst 
optimal dem Bedarf der Eltern anzupassen. Erste Ansätze der prakti-
schen Umsetzung weisen allerdings auf erhebliche Konflikte hin: Ham-
burg bspw. hat im Jahre 2003 mit der Einführung einer „Kita-Card“ 
begonnen (vgl. Arlt 2001; Birtsch 2001, Diller 2004b). Die Jugendäm-
ter sollen demnach nicht mehr einen Platz zuweisen, sondern den Eltern 
auf der Grundlage von Bedarfskriterien einen Leistungsgutschein aus-
stellen, den diese bei einer Einrichtung ihrer Wahl einlösen können. Die 
Konflikte hängen vor allem damit zusammen, dass angesichts knapper 
Finanzen der mit dem Gutscheinsystem verbundene Anspruch einer 
bedarfsgerechten Betreuung nicht eingelöst wird. Die Bedarfskriterien 
in Hamburg sind faktisch eng an die Erwerbstätigkeit der Eltern gekop-
pelt, was dazu geführt hat, dass sozial benachteiligte Kinder oft ihre 
Ganztagsplätze verloren haben und kürzere Betreuungszeiten erhalten – 
ein Effekt, der aus Gründen der individuellen Förderung der Kinder 
nicht sinnvoll sein kann.  

Ansätze, die vom Grundsatz her durchaus zu einer verbesserten Be-
darfsorientierung beitragen könnten, werden somit in der Praxis durch 
zu knappe Finanzmittel diskreditiert. Dies ist ein generelles Problem 
der aktuellen Debatte: Die Diskussion um das Tagesbetreuungsausbau-
gesetz im Laufe des Jahres 2004, mit dem der Bund den Ausbau der 
Betreuung für unter Dreijährige anstoßen wollte, zeigte sehr deutlich, 
dass zwischen der politischen Absicht und der tatsächlichen Bereitstel-
lung von Finanzmitteln erhebliche Lücken bestehen. Insofern könnten 
Ausbauabsichten letztlich dem Problem der Lastenverteilung im födera-
listischen System zum Opfer fallen – die Rede ist von einer „Födera-
lismusfalle“ (Lübking 2004:370) oder „föderalen Finanzierungsver-
flechtungsfalle“ (Sell 2002:149): Von Seiten der Kommunen wurde 
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Widerstand gegen ein Gesetz organisiert, das ihnen Pflichten und damit 
zusätzliche finanzielle Lasten auferlegen könnte (Sell 2004:357ff.). 
Haben die Aufgaben aber keinen verpflichtenden Charakter, ist zu er-
warten, dass selbst diejenigen Kommunen, die den Ausbau der Kinder-
betreuung zur politischen Priorität machen möchten, von der Kommu-
nalaufsicht gebremst werden. Erfahrungen über die Umsetzung des zum 
01.01.2005 in Kraft getretenen Gesetzes stehen noch aus. 

Insofern wird die Einengung der Finanzierungsdiskussion auf die Gut-
scheinkomponente zu Recht kritisiert (Sell 2002:151). Eigentlich müss-
te die von Kreyenfeld/Spieß/Wagner (2001) in diesem Zusammenhang 
ebenfalls vorgeschlagene Einrichtung einer Kinderkasse auf Bundes-
ebene berücksichtigt werden, aus der die Gutscheine finanziert werden 
sollten. Mit einem solchen Modell könnten auch die rechtlichen Prob-
leme gelöst werden, die immer dann entstehen, wenn der Bund kontinu-
ierlich Finanzmittel für Aufgaben der Länder oder Kommunen bereit-
stellt (vgl. auch Lübking 2004:369ff.). Politisch nicht durchsetzbar ist 
wahrscheinlich, angesichts der allgemeinen Forderung nach Senkung 
der Lohnnebenkosten, der Gedanke, eine Kinderkasse quasi als Be-
standteil der Sozialversicherung aus Arbeitgeber- und/oder Arbeitneh-
merbeiträgen zu finanzieren. Auch die Schaffung einer zusätzlichen 
Institution dürfte vor dem Hintergrund von Bestrebungen nach einer 
Straffung der Verwaltungsstruktur problematisch sein.  

Eher denkbar ist ein steuerfinanzierter Zuschlag zum Kindergeld, den 
Eltern beim Nachweis eines Betreuungsplatzes – ggf. abgestuft nach 
dem benötigten Volumen an Betreuungsstunden – erhalten könnten. 
Wenn die zusätzlichen Einnahmen, die die öffentlichen Haushalte durch 
eine steigende Frauenerwerbsquote erzielen, durch ein erhöhtes Ein-
kommensteueraufkommen in erster Linie auf Bundesebene anfallen, ist 
eine Investition von Bundesmitteln in den Ausbau der Kinderbetreuung 
zu legitimieren. Der Zuschlag zum Kindergeld wäre verwaltungstech-
nisch einfach abzuwickeln. Er müsste die Betreuungskosten auch nicht 
vollständig abdecken, sondern könnte mit bisherigen länderspezifischen 
Regelungen über die Finanzierung durch Land, Kommunen, Träger und 
Elternbeiträge kombiniert werden. Der Vorteil im Vergleich zur derzei-
tigen Struktur läge – neben einer Verbreiterung der Finanzierungsbasis 
– darin, dass der Bund sich verstärkt an den Kosten für die Realisierung 
der politischen Intention zum Ausbau der Kinderbetreuung beteiligen 
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würde. Kommunen und Länder hätten damit einen Anreiz zur Weiter-
entwicklung der Infrastruktur, damit die Eltern die Zuschläge auch 
tatsächlich abrufen könnten. Eine solche Lösung könnte einen Ausweg 
aus der Föderalismusfalle weisen. 

4 Fazit 

Eine bedarfsorientierte Neustrukturierung, dies dürfte deutlich gewor-
den sein, ist eine umfassende Aufgabe. Zweifellos ist es wichtig und 
notwendig, dass sowohl die einzelnen Institutionen als auch die Kom-
munen Initiativen zur Weiterentwicklung ihrer Angebote ergreifen. 
Eine durchgreifende Verbesserung jedoch ist nur mit veränderten Rah-
menbedingungen zu erzielen – und hier sind nicht nur die einzelnen 
Länder, sondern auch der Bund in der Verantwortung. 
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